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 Veröffentlicht am 25.10.1952

Norm

EheG §15

4.DVEheG §6

4.DVEheG §9

Rechtssatz

Diplomatische oder konsularische Eheschließungen werden - außer sie sind durch Staatsvertrag zugelassen - für den

inländischen Rechtsbereich grundsätzlich nicht anerkannt. Die Ehelichkeit eines Kindes aus einer derartigen Ehe richtet

sich nach dem Recht des Staates, dem der Vater zur Zeit der Geburt des Kindes angehört, oder, wenn er vor dessen

Geburt verstorben ist, zuletzt angehört hat (Bulgare schließt vor der bulgarischen Gesandtschaft in Wien mit einer

Österreicherin eine Ehe). Kind aus dieser Ehe ist ehelich (Art 30 des bulgarischen Gesetzes vom 09.08.1949,

Staatsanzeiger Nr 182).
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